
Beschluss: 
 
Gewählt wird gemäß § 46 Absatz 1 GO durch Verhältniswahl in die nachfolgenden Gremien: 
 
a) Hauptausschuss 
b) Eingabe- und Rechnungsprüfungsausschuss 
c) Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 
d) Schul-, Kultur- und Sportausschuss 
e) Sozial- und Gesundheitsausschuss 
f) Bau-, Planungs- und Umweltausschuss. 
 
Auf den jeweiligen Vorschlag der CDU-Rathausfraktion entfallen 17 Stimmen, der FDP-
Rathausfraktion entfallen 4 Stimmen und SPD-Rathausfraktion entfallen 17 Stimmen. 
Auf den Vorschlag der ALN-Rathausfraktion entfallen jeweils 3 Stimmen. 
 
Damit sind die Vorschläge der CDU-Rathausfraktion, der FDP-Rathausfraktion und der SPD-
Rathausfraktion angenommen. 
 
Der jeweilige Vorschlag der ALN-Rathausfraktion wird jeweils als beratendes Mitglied gemäß § 
46 Absatz 2 GO benannt. 
 


